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Ausland erworben werden, weil die Dividende in der Regel aus
einem bescheidenen Imbiss besteht Deshalb kann diese
Bestimmung in Artikel 13 (Abs. 1) problemlos gestrichen
werden.
2. Die Vorschrift in Artikel 13 Absatz 2 des Eisenbahngeset-
zes, wonach das ständige Personal in der Regel aus Schwei-
zer Bürgern bestehen soll, ist ebenfalls nicht EWR-konform.
Die Bestimmung ist ohne praktische Bedeutung, weil auf-
grund der Besitzverhältnisse ohnehin keine Gefahr besteht,
dass eine konzessionierte Transportunternehmung «über-
fremdet» wird. Die Aufhebung der Bestimmung schliesst je-
doch nicht aus, dass zum Beispiel für einen EWR-Angehöri-
gen als SBB-Angestellten nötigenfalls die Wohnsitzpflicht am
Dienstort vorgeschrieben werden kann.
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, die Streichung
von Artikel 13 zu genehmigen. Die Streichung ist zwingend.
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Titel und Ingress, Ziff. l
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Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, eh. l
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Küchler, Berichterstatter: Im Bundesgesetz über die Schwei-
zerischen Bundesbahnen wird nur der Ingress geändert. Im
Gesetz selbst befinden sich keine EWR-widrigen Bestimmun-
gen. Die im Ingress aufgeführten, einschlägigen EG-Vorschrif-
ten verpflichten den Bundesrat, allfällige EWR-widrige Verord-
nungen dannzumal anzupassen.
Im Ingress besonders zu erwähnen ist jedoch die auf der
Fahne aufgeführte Richtlinie Nr. 91/440, die Richtlinie des Ra-
tes vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunterneh-
mungen der Gemeinschaft Diese Richtlinie ist erst am 24. Au-
gust 1991 publiziert worden. Sie fällt deshalb grundsätzlich
noch nicht unter den Acquis communautaire, der nur Vor-
schriften umfasst, die vordem 31. Juli 1991 publiziert worden
sind. Es ist aber aufgrund des gegenwärtigen Standes der de-
finitiven Bereinigung des Acquis höchst wahrscheinlich, dass
diese Richtlinie trotzdem in den Acquis aufgenommen wird.
Weil diese EG-Richtlinie ohnehin nicht im Widerspruch zum
SBB-Gesetz und der Verkehrspolitik des Bundes steht, er-
scheint es zweckmässig, sie in die Vorlage aufzunehmen.
Eine wichtige Bestimmung der Richtlinie Nr. 91/440 ist übri-
gens in Artikel 10 enthalten. Danach kann eine internationale
Gruppierung, das heisst eine Verbindung von mindestens
zwei Eisenbahnunternehmungen, mit Sitz in verschiedenen
Mitgliedstaaten zum Zwecke der Erbringung grenzüberschrei-
tender Verkehrsleistungen die Zugangs- und Transitrechte in
den Mitgliedstaaten quasi erzwingen.
Ein typisches Beispiel dafür ist der sogenannte Hotelzug
Schweiz-Spanien. Absatz 2 von Artikel 10 der erwähnten
Richtlinie gibt den Eisenbahnunternehmungen für das Erbrin-
gen von Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden kom-
binierten Güterverkehr ein Zugangsrecht zur Infrastruktur der
übrigen Mitgliedstaaten. Damit soll der kombinierte Verkehr
gefördert werden. Im Transitabkommen EG/Schweizwird üb-
rigens in Artikel 13 ein ähnliches Zugangsrecht vereinbart Wir
werden diesen Transitvertrag in der Herbstsession behan-
deln.
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, die Aenderung
des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbah-
nen im Sinne der Ingressanpassung zu genehmigen.
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